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Lehrabschlussprüfung 

Allgemeine Bestimmungen 

Die Lehrabschlussprüfung gliedert sich in eine theoretische und praktische Prüfung. 

Die theoretische Prüfung ist grundsätzlich vor der praktischen Prüfung abzuhalten. 

Die Aufgaben der Lehrabschlussprüfung haben nach Umfang und Niveau deren Zweck und den Anforderungen der 
Berufspraxis zu entsprechen. 

Die Verwendung von Rechenbehelfen ist zulässig. 

Theoretische Prüfung 

Allgemeine Bestimmungen 

Die Prüfung besteht aus dem Gegenstand Technologie und hat schriftlich zu erfolgen. 

Die Prüfung kann computerunterstützt erfolgen. 

Technologie 

Die zur Prüfung antretende Person hat kompetenzorientierte Aufgaben aus den nachfolgenden Bereichen zu 
bearbeiten: 

 1. Betonherstellung (inkl. Rezepturberechnungen), 

 2. Herstellung betonierfertiger Schalungen (inkl. Skizzen und Berechnungen), 

 3. Betonfertigteilherstellung, Qualitätssicherung und Nachbehandlung. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit, 

 2. Vollständigkeit der Aufgabenlösung. 

Die Aufgaben sind so zu konzipieren, dass sie im Regelfall in 90 Minuten bearbeitet werden können. Die Prüfung ist 
nach 105 Minuten zu beenden. 

Praktische Prüfung 

Die praktische Prüfung gliedert sich in die Gegenstände Prüfarbeit und Fachgespräch. 

Prüfarbeit 

Die zur Prüfung antretende Person hat auf der Basis von betrieblichen Arbeitsaufträgen durch die 
Prüfungskommission nachfolgende Aufgaben zu bearbeiten: 

Er/sie hat 

 1. eine Betonmischung nach Rezeptur herzustellen. 

 2. eine betonierfertige Schalung herzustellen inklusive 

 a. der Anfertigung von Schalungsteilen, 

 b. der Einbringung einer Bewehrung samt Verankerungs- und Verbindungsteilen und 

 c. der Behandlung der Schalung mit Trennmitteln. 

 3. Beton in eine fertige Schalung einzubringen und zu verdichten sowie nachzubehandeln. 

 4. qualitätssichernde Untersuchungen an fehlerhaften Betonfertigteilen durchzuführen und Rückschlüsse auf 
deren Entstehung zu ziehen. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 
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 1. fachgerechtes Verwenden der richtigen Werkzeuge und Geräte, 

 2. fachlich richtiger Umgang mit den Ausgangsstoffen und Werkstoffen, 

 3. fachgerechte Ausführung, 

 4. richtige Berechnungen, 

 5. fachlich richtige Schlussfolgerungen und fachgerechte Dokumentation. 

Die Aufgaben sind so zu konzipieren, dass sie in sechs Stunden bearbeitet werden können. Die Prüfung ist nach 
sieben Stunden zu beenden. 

Fachgespräch 

Das Fachgespräch ist vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen. 

Im Fachgespräch ist im Rahmen eines Gesprächs, das sich auf konkrete Situationen aus dem beruflichen Alltag 
bezieht, die berufliche Kompetenz der zur Prüfung antretenden Person festzustellen. Dabei sind die Besonderheiten 
des Lehrbetriebs der zur Prüfung antretende Person zu berücksichtigen. Inhalte aus den Bereichen Sicherheit, 
Qualitätssicherung und Umweltschutz sind miteinzubeziehen. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit und Praxistauglichkeit, 

 2. professionelle Gesprächsführung. 

Das Fachgespräch soll für jede zur Prüfung antretenden Person zumindest 15 Minuten dauern (Richtzeit). Es ist nach 
20 Minuten zu beenden. Eine Verlängerung um höchstens zehn Minuten hat im Einzelfall zu erfolgen, wenn der 
Prüfungskommission ansonsten eine zweifelsfreie Bewertung der Leistung der zur Prüfung antretenden Person nicht 
möglich ist. 

Wiederholungsprüfung 

Die Lehrabschlussprüfung kann wiederholt werden. 

Bei der Wiederholung der Prüfung sind nur die mit „Nicht genügend“ bewerteten Prüfungsgegenstände zu prüfen.  

Eingeschränkte Zusatzprüfung 

Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Transportbetontechnik kann eine eingeschränkte 
Zusatzprüfung gemäß § 27 Abs. 2 BAG im Lehrberuf Betonfertigteiltechnik abgelegt werden. Diese erstreckt sich 
auf den Gegenstand Prüfarbeit im Umfang des § 9 Abs. 1 Z 2 bis Z 4. Für die Zusatzprüfung gelten die §§ 9 und 11. 

Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung in den Lehrberufen Betonbau, 

Betonbauspezialist/Betonbauspezialistin, Hochbau, Hochbauspezialist/Hochbauspezialistin, Maurer/Maurerin oder 

Schalungsbau kann eine eingeschränkte Zusatzprüfung gemäß § 27 Abs. 2 BAG im Lehrberuf Betonfertigteiltechnik 

abgelegt werden. Diese erstreckt sich auf die Gegenstände Prüfarbeit im Umfang des § 9 Abs. 1 Z 4 sowie 

Fachgespräch. Für die Zusatzprüfung gelten die §§ 9, 10 und 11. 
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